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Mitglieder-Info Nr. 50/2009 

Abzweigung und Anrechnung von Kindergeld für volljährige behinderte Kinder 
bei Leistungen der Sozialhilfe 
hier: Urteile des Bundesfinanzhofes vom 17.12.2008 (III R 6/07) und vom 

09.02.2009 (III R 37/07) 
Mitglieder-Info Nr. 21/2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

inzwischen liegen zur Frage der Abzweigung des Kindergeldes und dessen Einsatz 
im Rahmen der Sozialhilfe zwei weitere Urteile des Bundesfinanzhofes vor, die ich 
Ihnen hiermit zur Kenntnis gebe. 

In dem Urteil vom 17.12.2008 stellt der Bundesfinanzhof grundsätzlich fest, dass die 
Voraussetzungen des § 74 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. Satz 1 und 3 EStG für eine Ab-
zweigung des Kindergeldes an den Sozialleistungsträger dem Grunde nach auch 
dann erfüllt sind, wenn der Kindergeldberechtigte nicht zum Unterhalt seines volljäh-
rigen behinderten Kindes verpflichtet ist, weil es Grundsicherungsleistungen nach 
§§ 41 ff. SGB XII erhält. 

Das Urteil vom 09.02.2009 befasst sich mit der Frage des Einsatzes des Kindergel-
des, wenn dem Kindergeldberechtigte für sein behindertes volljähriges Kind, das 
überwiegend auf Kosten des Sozialleistungsträgers vollstationär in einer Pflegeein-
richtung untergebracht ist, Aufwendungen mindestens in Höhe des Kindesgeldes 
entstehen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg


